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nisse“ und ist nun in der 
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1 Betriebe im Erfassungs-
bereich der Landwirt-
schaftszählung 2010 mit 
mindestens 5 Hektar 
(ha) landwirtschaftlich 
genutzter Fläche (LF) 
oder mit bestimmten 
pflanzlichen oder tie-
rischen Mindesterzeu-
gungseinheiten (zum 
Beispiel 0,5 ha Rebland 
oder Obstanbaufläche, 
10 Rinder oder 10 Zucht-
sauen).

Nicht nur Kühe machen Mühe, wie eine be-

kannte Redewendung feststellt, Landwirtschaft 

im Allgemeinen ist arbeitsintensiv und nur mit 

dem entsprechenden Personaleinsatz erfolg-

reich und effi zient zu betreiben. Im Rahmen 

der Landwirtschaftszählung 2010, der großen 

„Inventur“ der landwirtschaftlichen Betriebe, 

wurde ermittelt, dass insgesamt rund 190 000 

Personen in den rund 45 000 landwirtschaft-

lichen Betrieben1 Baden-Württembergs in unter-

schiedlichem Umfang Arbeitsleistung erbrin-

gen. Den zahlenmäßig größten Anteil an den 

Arbeitskräften haben mit rund 90 500 Personen 

die Familienarbeitskräfte, gefolgt von knapp 

79 300 Saisonarbeitskräften. Zusammen stel-

len diese beiden Beschäftigtengruppen annä-

hernd 90 % aller Arbeitskräfte in der baden-

württembergischen Landwirtschaft. Der größere 

Teil (rund 60 %) der Arbeitskräfte in der Land-

wirtschaft ist männlich (rund 113 000 Personen), 

darüber hinaus sind rund 77 200 Frauen in den 

landwirtschaftlichen Betrieben Baden-Würt-

tembergs beschäftigt.

Erfassungskriterien: Verwandtschafts-

verhältnis und Dauer des Arbeitseinsatzes

Die amtliche Agrarstatistik erfasst Arbeitskräfte 
in landwirtschaftlichen Betrieben, sofern sie 
15 Jahre und älter und mit betrieblichen Arbei-
ten beschäftigt sind. Zu den betrieblichen Arbei-
ten zählen landwirtschaftliche Arbeiten (zum 
Beispiel alle anfallenden Arbeiten auf dem 
Acker und im Stall, Transport- und Instandhal-
tungsarbeiten, Buchhaltung für den Betrieb) 
und Arbeiten in Einkommenskombinationen, 
solange diese in Verbindung mit dem landwirt-
schaftlichen Betrieb stehen (zum Beispiel für die 
Direktvermarktung von Produk ten über einen 
Hofl aden oder die Beherbergung von Gästen 
im Rahmen von „Urlaub auf dem Bauernhof“). 
Die im landwirtschaftlichen Betrieb beschäftig-
ten Arbeitskräfte werden nach ihrem Verwandt-
schaftsverhältnis zum Betriebs inhaber bzw. 
nach der Dauer ihres Arbeits einsatzes im Be-
trieb unterteilt in:

 Familienarbeitskräfte (in Betrieben der 
Rechtsform Einzelunternehmen),

 Ständige beschäftigte Arbeitskräfte (ohne 
Familienarbeitskräfte in Betrieben aller 
Rechtsformen) und

 Saisonarbeitskräfte (in Betrieben aller 
Rechtsformen).

Die Erfassung der Personen und der Arbeits-
zeit erfolgt bei den drei genannten Kategorien 
in unterschiedlicher Art und Weise (siehe i-Punkt 
„Arbeitskräfte“). Nicht zu den Arbeitskräften 
eines landwirtschaftlichen Betriebs zählen Per-
sonen, die nur im Rahmen der Nachbarschafts-
hilfe tätig sind sowie betriebsfremde Personen, 
die gegen Bezahlung vorübergehend in diesem 
Betrieb arbeiten (zum Beispiel im Auftrag von 

Von Familienangehörigen bis hin zu Saison-

arbeitern – Arbeitskräfte in der Landwirtschaft

Arbeitskräfte in der Landwirtschaft

Für die Familienarbeitskräfte in Be-
trieben der Rechtsform Einzelunter-

nehmen wurden das Geschlecht, das 
Geburtsjahr und die durchschnittlich ge-
leisteten Wochenarbeitsstunden für den 
landwirtschaftlichen Betrieb insgesamt 
sowie die durchschnittlich geleisteten Ar-
beitsstunden in Einkommenskombina-
tionen nach dem Einzelpersonenkonzept 
erhoben, das heißt es wird die konkrete 
Anzahl der Stunden für jede Person sepa-
rat erfragt.

Bei den ständig beschäftigten Arbeits-

kräften in Betrieben aller Rechtsformen 
waren das Geschlecht, das Geburtsjahr, 
die durchschnittlich geleisteten Wochen-
arbeitsstunden für den landwirtschaft-
lichen Betrieb insgesamt sowie die durch-
schnittlich geleisteten Arbeitsstunden in 
Einkommenskombinationen ebenfalls 
nach dem Einzelpersonenkonzept anzu-
geben.

Für nicht ständig beschäftigte Arbeits-

kräfte (Saisonarbeitskräfte) in Betrieben 
aller Rechtsformen werden lediglich das 
Geschlecht und die Arbeitszeit in vollen 
Arbeitstagen für landwirtschaftliche Arbei-
ten erhoben. Arbeitszeiten in Einkommens-
kombinationen werden nicht einbezogen.
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2 Ab 2010 kein Nachweis 
der im Haushalt des Be-
triebsinhabers geleis-
teten Arbeitsstunden 
mehr, dafür Erfassung 
der in Einkommenskom-
binationen geleisteten 
Stunden, Neuabgrenzung 
bei der Umrechnung 
des Arbeitsvolumens in 
Arbeitskraft-Einheiten 
(AK-E), erstmalige Erfra-
gung der Leistungen 
von Lohnunternehmern 
und Anderen.

3 Der Berichtszeitraum für 
die Erfassung der Ar-
beitskräfte im Rahmen 
der Landwirtschaftszäh-
lung 2010 erstreckt sich 
von März 2009 bis Fe-
bruar 2010.

Lohnunternehmen oder Maschinenringen). Da 
jedoch mittlerweile von vielen Betrieben ein-
zelne Arbeitsschritte oder ganze Prozesse in 
der Innen- und Außenwirtschaft an betriebs-
fremde Dienstleister weitergeben werden, 
wurde deren Arbeitsleistung in einer separaten 
Fragestellung im Rahmen der Landwirtschafts-
zählung 2010 erstmals statistisch erfasst.

Gut 90 000 Familienarbeitskräfte im Einsatz

Die Mehrheit der Beschäftigten in den land-
wirtschaftlichen Betrieben im Südwesten ist 
der Gruppe der Familienarbeitskräfte zuzu-
rechnen (Schaubild 1). Zu den Familienarbeits-
kräften zählen der Betriebsinhaber und – sofern 
vorhanden – dessen Ehegatte, sowie alle auf 
dem Betrieb lebenden und im Betrieb mitar-
beitenden Familienangehörigen. Familienan-
gehörige, die im Betrieb arbeiten, aber außer-
halb des Betriebes leben, werden bei den 
ständig beschäftigten Arbeitskräften bzw. bei 
den Saisonarbeitskräften nachgewiesen, je 
nachdem, ob sie ständig oder nur gelegent-
lich/fallweise im Betrieb mitarbeiten.

Familienarbeitskräfte gibt es defi nitionsgemäß 
seit 1997 ausschließlich in Betrieben der Rechts-
form Einzelunternehmen. Diese Betriebe sind 
in der Regel die klassischen inhabergeführten 
Familienbetriebe. Im Rahmen der Landwirt-
schaftszählung 2010 wurden auf der Basis die-
ser Einschränkungen in Baden-Württemberg 
insgesamt gut 90 500 Familienarbeitskräfte, 
davon 40 500 Inhaber/-innen landwirtschaft-
licher Betriebe und 50 100 regelmäßig mithel-
fende Familienangehörige gezählt. Insgesamt 
waren fast die Hälfte (48 %) aller Arbeitskräfte 
in der Landwirtschaft Familienarbeitskräfte. 
Den knapp 37 100 männlichen Betriebsinhabern 
standen dabei nur rund 3 400 Inhaberinnen 
landwirtschaftlicher Betriebe gegenüber, wo-
hingegen bei den Angehörigen die Frauen in 
der Überzahl waren (knapp 29 500 Personen 
oder rund 59 % der Familienangehörigen).

Durch die Anhebung der Erfassungsgrenzen 
(siehe i-Punkt „Erfassungsgrenzen“) sowie 
Änderungen in der Methodik der Erhebung 
der Arbeitskräfte2 im Rahmen der Landwirt-
schaftszählung 2010 sind die aktuellen Ergeb-
nisse nur eingeschränkt mit denen der voran-
gegangenen Landwirtschaftszählung von 1999 
vergleichbar. Um Probleme in der Vergleich-
barkeit auszuschließen, wurden für die Betrach-
tung der Ergebnisse aus dem Jahr 1999 nur 
diejenigen Betriebe berücksichtigt, die auch 
die im Jahr 2010 gültigen Erfassungsgrenzen 
erfüllen. 1999 waren unter diesen Voraus set-
zungen insgesamt knapp 220 300 Arbeits kräfte 

in der Landwirtschaft tätig. Davon waren etwas 
mehr als 138 600 Personen oder 63 % Familien-
arbeitskräfte. Die Zahl der Familienarbeitskräfte 
in Baden-Württemberg sowie deren Anteil an 
den Arbeitskräften insgesamt ist somit in ver-
gleichbar abgegrenzten Betrieben binnen etwa 
eines Jahrzehnts deutlich um mehr als 48 000 
Personen oder 15 Prozentpunkte gesunken.

Über 20 000 weitere ständig beschäftigte 

Arbeits kräfte

2010 wurden im Südwesten neben den Fami-
lienarbeitskräften weitere 20 300 Arbeitskräfte 
gezählt, die längerfristig Arbeiten in landwirt-
schaftlichen Betrieben verrichten. Diese ständig 
beschäftigten Arbeitskräfte in Betrieben aller 
Rechtsformen standen im Berichtszeitraum3 
in einem unbefristeten oder auf mindestens 
6 Monate abgeschlossenen Arbeitsverhältnis 
zum Betrieb. Beschäftigt der Betrieb dauerhaft 
Familienangehörige, die jedoch nicht auf dem 
Hof leben, so sind diese ebenfalls in der Kate-
gorie „ständige Arbeitskräfte“ zu fi nden. Auch 
im Fall einer GbR, die aus Familienmitgliedern 
wie zum Beispiel Vater und Sohn oder Ehefrau 
und Ehemann bestehen kann, müssen diese 
Personen bei den ständig beschäftigten Arbeits-
kräften und nicht bei den Familienarbeitskräf-
ten angegeben werden.

Vier Zehntel der Arbeitskräfte im Südwesten 

sind Saisonarbeitskräfte

Neben den auf Dauer im Betrieb beschäftigten 
Arbeitskräften wurden im Rahmen der Land-
wirtschaftszählung 2010 auch die nicht ständig 
im Betrieb arbeitenden Kräfte, auch Saisonar-

Arbeitskräfte in den landwirtschaftlichen Betrieben
in Baden-Württemberg 2010S1

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 14 12

Familienarbeitskräfte
vollbeschäftigt (23 900)

Familienarbeitskräfte
teilbeschäftigt
(66 641)

Ständige Arbeitskräfte vollbeschäftigt
(8 270)

Ständige Arbeitskräfte teilbeschäftigt
(12 035)

Saison-Arbeitskräfte
(79 271)

Anteile in %
(Personen)

13

35

46

42
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4 Als im landwirtschaft-
lichen Betrieb vollbe-
schäftigt gilt eine Per-
son, die 40 Stunden 
oder mehr pro Woche 
mit betrieblichen Ar-
beiten beschäftigt ist. 
Nicht vollbeschäftigt 
sind Personen, die we-
niger als 40 Stunden 
wöchentlich im Betrieb 
tätig sind.

5 Die Arbeitskrafteinheit 
(AK-E) ist die Maßein-
heit der Arbeitsleistung 
einer im Berichtszeit-
raum mit betrieblichen 
Arbeiten vollbeschäftig-
ten Person. Die Arbeits-
leistung wird aus dem 
je Arbeitskraft für den 
Arbeitsbereich im Be-
trieb angegebenen Be-
schäftigungsumfang 
ermittelt. Eine vollbe-
schäftigte Arbeitskraft 
entspricht einer Arbeits-
leistung von 225 Arbeits-
tagen zu je 8 Arbeits-
stunden.

beitskräfte genannt, erfasst. Deren Arbeitsein-
satz im landwirtschaftlichen Betrieb ist zeitlich 
begrenzt und dauert nur wenige Tage, Wochen 
oder Monate. Um als Saisonarbeitskraft bzw. 
nicht ständig beschäftigte Arbeitskraft zu zäh-
len, darf eine Person einen maximal auf 6 Mo-
nate im Jahr befristeten Arbeitsvertrag aufwei-
sen. Hierbei ist zusätzlich zu berücksichtigen, 
dass auch gelegentlich mithelfende Familien-
angehörige, die nicht auf dem Betrieb leben, 
im statistischen Sinn zu den Saisonarbeitskräf-
ten gezählt werden. Die Ein ord nung einer Per-
son in die Kategorie „Saisonarbeitskraft“ ist 
unabhängig davon, ob sie für Ihren Arbeitsein-
satz entlohnt wird oder nicht.

Saisonarbeitskräfte werden vielfach in Betrie-
ben mit arbeitsaufwändigen Sonderkulturen 
zur Ernte eingesetzt, beispielsweise bei Spargel 
und Erdbeeren, oder in Reblandbetrieben für 
die Weinlese. Diese Arbeiten fallen innerhalb 
eines relativ kurzen Zeitraums konzentriert an, 
wodurch die Arbeitsbelastung im Betrieb stark 
ansteigt. Da eine alleinige Erledigung durch 
die Familienarbeitskräfte oder die ständig Be-
schäftigten eines landwirtschaftlichen Betriebs 
nicht mehr möglich ist, wird für die Arbeits-
spitzen auf diese zusätzlichen, kurzfristig be-
schäftigten Kräfte zurückgegriffen. Die Zahl der 
im Jahr 2010 in Baden-Württemberg beschäf-
tigten Saisonarbeitskräfte beziffert sich insge-
samt auf gut 79 000 Personen (rund 42 % aller 
Arbeitskräfte). 

Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Land-
wirtschaftszählung 1999 ist für die Zahl der 

ständig beschäftigten Kräfte und der Saison-
arbeitskräfte aufgrund der Erhebungsmetho-
dik nicht eindeutig möglich. Damals arbeiteten 
im Südwesten rund 81 700 „Fremdarbeits-
kräfte“ in der Landwirtschaft. Dazu zählten so-
wohl die ständig beschäftigten Arbeitskräfte 
als auch die Saisonarbeitskräfte eines Be-
triebs. Eine Aufteilung der Personen in die 
jewei lige Kategorie wie im Jahr 2010 kann 
aller dings nicht vorgenommen werden. Stellt 
man jedoch die Zahl der Fremdarbeitskräfte 
insgesamt aus dem Jahr 1999 der Summe 
aus ständig beschäftig ten und saisonal tätigen 
Arbeits kräften von 2010 gegenüber, so zeigt 
sich eine Zunahme der Zahl der familienfrem-
den Arbeitskräfte in den landwirtschaftlichen 
Betrieben im Land um knapp 18 000 Personen. 
Dieser Zuwachs kann, beim gleichzeitig fest-
gestellten Rückgang der Familienarbeitskräfte 
im letzten Jahrzehnt, als Beleg für die zuneh-
mende Bedeutung der familienfremden Ar-
beitskräfte in der Landwirtschaft gewertet 
werden.

Nur ein Sechstel der Arbeitskräfte 

vollbeschäftigt

Aus den Ergebnissen der Landwirtschaftszäh-
lung 2010 geht hervor, dass im Südwesten nur 
etwa ein Sechstel der Arbeitskräfte (32 000 Per-
sonen) mit Arbeiten in der Landwirtschaft voll-
beschäftigt war. Eine mehr als doppelt so große 
Gruppe an Beschäftigten, knapp 79 000 Perso-
nen, erbrachte zwar ebenfalls durchaus länger-
fristig Arbeitsleistung für die landwirtschaft-
lichen Betriebe im Land, war aber vom Beschäfti-
gungsumfang her gesehen nicht 
vollbeschäftigt.4

Die erheblichen Unterschiede im Beschäfti-
gungsumfang relativieren die Bedeutung der 
einzelnen Beschäftigtengruppen im Hinblick 
auf das geleistete Arbeitsvolumen. Aktuell 
stellen die Familienarbeitskräfte zahlenmäßig 
zwar nur mehr knapp die Hälfte der Beschäftig-
ten dar. Dennoch sind sie weiterhin die größte 
Personengruppe, die in den landwirtschaft-
lichen Betrieben im Land tätig ist, und bilden 
nach wie vor das Rückgrat der Landwirtschaft 
im Südwesten. Der Anteil der Familienarbeits-
kräfte am Arbeitsvolumen (berechnet in Arbeits-
krafteinheiten5, kurz AK-E) insgesamt hat sich 
im letzten Jahrzehnt trotz deren sinkender Zahl 
nur verhältnismäßig wenig verringert und be-
trägt immer noch gut zwei Drittel. Im Gegen-
satz dazu entfällt aktuell auf die Saisonarbeit-
kräfte im Land zwar ein nennenswerter Anteil 
der Beschäftigten von 42 %, ihr Anteil am 
Arbeits volumen ist mit 12 % jedoch deutlich 
niedriger (Schaubild 2).

Erfassungsgrenzen landwirtschaftlicher Betriebe 2010 

gegenüber den Erfassungsgrenzen von 1999 bis 2009

Merkmal 2010 1999 – 2009

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (ha) 5 2
Rinder 10 8
Schweine 50 8
Zuchtsauen 10 –
Schafe 20 20
Ziegen 20 –
Gefl ügel  1 000 200
Hopfen (ha) 0,5 0,3
Tabak (ha) 0,5 0,3
Dauerkulturen im Freiland (ha) 1,0 –
Obstbau (ha) 0,5 0,3
Rebland (ha) 0,5 0,3
Baumschulfl äche (ha) 0,5 0,3
Gemüse oder Erdbeeren im Freiland (ha) 0,5 0,3
Blumen oder Zierpfl anzen im Freiland (ha) 0,3  0,3
Kulturen unter Glas (ha) 0,1 0,03
Speisepilze (ha) 0,1 –
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6 Als Ausfüllhilfe für die 
Auskunftspflichtigen war 
die Angabe der Flächen, 
auf denen bestimmte 
Leistungen und Arbeiten 
(zum Beispiel Mähdrusch, 
Bodenbearbeitung, Dün-
gerausbringung) durch-
geführt wurden, not-
wendig. Sonstige, nicht 
flächenbezogene Leis-
tungen wie beispiels-
weise Transportleistun-
gen, waren in Stunden 
anzugeben. Letztendlich 
werden jedoch nicht die 
einzelnen Tätigkeiten, 
sondern nur die Zahl 
der Betriebe mit Einsatz 
von Lohnunternehmen 
und Anderen sowie die 
Anzahl der vollen Arbeits-
tage, die insgesamt 
durch Lohnunternehmer 
und Andere für landwirt-
schaftliche Betriebe ge-
leistet wurden, in der 
entsprechenden Tabelle 
dargestellt. Die Umrech-
nung der Flächenleistun-
gen erfolgt nach Durch-
schnittswerten anhand 
von Berechnungen des 
Kuratoriums für Technik 
und Bauwesen in der 
Landwirtschaft (KTBL).

1999 stellten die Familienarbeitskräfte mit etwas 
mehr als 138 600 Personen die größte Beschäf-
tigtengruppe in der baden-württembergischen 
Landwirtschaft dar. Sie leisteten mit rund 74 % 
der insgesamt 80 900 geleis teten Arbeitskraft-
einheiten den größten Anteil am Arbeitsvolu-
men. Die in den Betrieben tätigen Fremdarbeits-
kräfte (37 % aller Arbeitskräfte) hingegen hatten 
mit umgerechnet 21 100 AK-E nur einen Anteil 
von 26 % am Gesamt-Arbeitsvolumen. Auch 
hier zeigt sich, wie bei der Zahl der Arbeits-
kräfte, eine steigende Bedeutung der Arbeits-
kraft von nicht zur Familie gehörigen Personen. 
Das Arbeitsvolumen der familienfremden Per-
sonen (ständig beschäftigte und saisonal tätige 
Arbeitskräfte zusammen) stieg zum Jahr 2010 
auf rund 32 % an, wobei der Wert nach wie vor 
weit unterhalb der Arbeitsleistung der Familien-
arbeitskräfte liegt.

Arbeitskräfte in Betrieben sonstiger 

Rechtsformen

In Betrieben, die als Personengesellschaften 
(zum Beispiel als Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts – kurz GbR) organisiert sind, arbeiteten 
einschließlich deren Gesellschafter weitere 
12 100 Personen als ständig beschäftigte Ar-
beitskräfte sowie rund 12 000 Personen als 
Saisonarbeitskräfte. In den übrigen öffentlichen 
oder privatrechtlichen Unternehmen, die in 
der Landwirtschaft Baden-Württembergs eine 
untergeordnete Rolle spielen, waren zusam-
men etwa 3 900 Personen beschäftigt, davon 
etwas mehr als 1 600 als ständige Arbeitskräfte 
und knapp 2 300 als Saisonarbeitskräfte. Ein 
Nachweis von Familienarbeitskräften erfolgt 
bei Betrieben dieser Rechtsformen aus metho-
dischen Gründen nicht.

Jeder zweite landwirtschaftliche Betrieb 

kauft Dienstleistungen zu

Neu in das Erhebungsprogramm aufgenom-
men wurde im Rahmen der Landwirtschafts-
zählung 2010 die Frage nach landwirtschaft-
lichen Leistungen, die von Anderen, das heißt 
von nicht im landwirtschaftlichen Betrieb be-
schäftigten Personen, erbracht werden. In der 
Regel handelt es sich hierbei um Leistungen 
von Lohnunternehmen oder auch von anderen 
landwirtschaftlichen Betrieben, die hierfür be-
zahlt werden. Die Ergebnisse der Landwirt-
schaftszählung 2010 zeigen, dass mehr als 
jeder zweite Betrieb im Land Lohnunternehmen 
oder sonstige Leistungen von Anderen in An-
spruch nahm. Insgesamt traf dies in knapp 
25 000 von 44 500 Betrieben zu. Die von be-
triebsfremden Personen erbrachten Leistungen6 

in allen landwirtschaftlichen Betrieben Baden-
Württembergs beliefen sich im Jahr 2010 rein 
rechnerisch auf insgesamt rund 690 AK-E. Be-
zogen auf das Arbeitsvolumen der Beschäftig-
ten in den landwirtschaftlichen Betrieben von 
insgesamt fast 70 000 AK-E entspricht die Be-
deutung der Dienstleistungen somit lediglich 
einem Anteil von etwa 1 %. Das ist absolut ge-
sehen wenig, auf der anderen Seite ist dies ein 
Indiz für eine hohe Produktivität des Einsatzes 
von externen Dienstleistern. 

In kleineren Betrieben, das heißt Betrieben 
unter 20 ha LF, wird verhältnismäßig wenig 
Arbeits kraft von Lohnunternehmern und der-
gleichen eingekauft. Insgesamt wurden in ganz 
Baden-Württemberg 2010 nur etwas mehr als 
80 AK-E in diesen Betrieben eingekauft. Bei 
größeren Betrieben ist der Einsatz von Lohn-
unternehmern hingegen häufi ger vertreten. 
Rund 440 AK-E oder knapp 65 % der gesamten 
Arbeitsleistung von Lohnunternehmen wurde 
in landwirtschaftlichen Betrieben mit 50 und 
mehr ha LF erbracht.

Betriebsschwerpunkt bestimmt Arbeits-

kräftebedarf

So unterschiedlich die Betriebsschwerpunkte 
der Betriebe in Baden-Württemberg sind, so 
unterschiedlich ist auch deren Ausstattung mit 
Arbeitskräften (Tabelle). Die wichtigste Be-
triebsform in Baden-Württemberg mit einem 
Anteil von 36 % an allen Betrieben sind die 
Futterbaubetriebe. Diese Betriebe haben ihren 
wirtschaftlichen Schwerpunkt in der Haltung 
Raufutter fressender Tiere, beispielsweise in 
Form von arbeitsaufwändiger Milchkuhhaltung, 
aber auch Rindermast oder Haltung von Scha-
fen. Die Futterbaubetriebe beschäftigten im 

Arbeitsleistung in den landwirtschaftlichen Betrieben
in Baden-Württemberg 2010S2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 15 12

Familienarbeitskräfte
vollbeschäftigt (23 900)

Familienarbeitskräfte
teilbeschäftigt (23 767)

Ständige Arbeitskräfte
vollbeschäftigt (8 270)

Ständige Arbeitskräfte
teilbeschäftigt (5 069)

Saison-Arbeitskräfte
(8 591)

Anteile in %
(AK-E)

357

12

34

12
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Jahr 2010 insgesamt rund 42 700 Personen. 
Die kontinuierliche Versorgung der Tiere erfor-
dert ein hohes Maß an Arbeitseinsatz, der vor-
wiegend von Familienarbeitskräften (rund 84 % 
aller Arbeitskräfte in Futterbaubetrieben) ge-
leistet wurde. Saisonarbeitskräfte waren hier 
in geringem Umfang beschäftigt. Futterbau-
betriebe wiesen mit durchschnittlich insgesamt 
2,7 Arbeitskräften je Betrieb zahlenmäßig die 
geringste Arbeitskräfteausstattung im Süd-
westen auf.

Von der Zahl der Betriebe her die zweitwich-
tigste Gruppe (knapp 21 % der Betriebe) in Ba-
den-Württemberg sind die Dauerkulturbetriebe. 
Das sind Betriebe, die auf die Erzeugung von 
Trauben oder Obst ausgerichtet sind. Die Dauer-
kulturbetriebe im Südwesten weisen aufgrund 
der vielfach saisonal anfallenden Arbeiten, zum 
Beispiel im Rahmen der Ernte oder Weinlese, 
die nicht alleine durch die Familienarbeits kräfte 
und ständigen Beschäftigten geleistet werden 
können, eine hohe Zahl an Saisonarbeitskräften 
auf. Ein Betrieb mit dem Schwerpunkt Dauer-

kulturanbau hatte 2010 durchschnitt lich sieben 
Arbeitskräfte, wobei 65 % der Beschäftigten in 
diesen Betrieben Saisonarbeiter waren.

Seltener ist die Ausrichtung der Betriebe auf 
Gartenbau (rund 3 % der Betriebe). In den Gar-
tenbaubetrieben waren knapp 9 700 Arbeits-
kräfte beschäftigt, sie leisteten jedoch aufgrund 
der meist hohen Spezialisierung der Betriebe, 
der vielfältigen Arbeitsgänge und des konti-
nuierlichen Arbeitsanfalls im Rahmen ihrer 
Produktion 109,5 AK-E je 100 ha LF. Die auf den 
Gartenbau spezialisierten Betriebe wiesen als 
einzige Ausrichtung einen höheren Anteil an 
ständig beschäftigten Arbeitskräften (42 %) als 
an Familienarbeitskräften (21 % der Beschäftig-
ten) auf. Mit durchschnittlich acht Mitarbeitern 
je Betrieb beschäftigten die Gartenbaubetriebe 
vergleichsweise viele Personen. 

T
Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben in Baden-Württemberg 2010 nach der betriebswirtschaftlichen
Ausrichtung

Betriebswirtschaftliche
Ausrichtung
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Ackerbau             8 894   310 992  35,0  35 507   9 631    3,1    4,0    1,1   15 372   2 239   17 896    142  

Gartenbau            1 210   5 034  4,2  9 674   5 512    109,5    8,0    4,6   2 068   4 048   3 558    3  

Dauerkulturen        9 257   57 752  6,2  64 868   13 195    22,8    7,0    1,4   18 023   4 382   42 463    43  

Futterbau            16 114   607 912  37,7  42 707   24 974    4,1    2,7    1,5   35 731   4 944   2 032    270  

Veredlung            1 997   108 204  54,2  5 962   3 757    3,5    3,0    1,9   3 837   1 591    534    72  

Pflanzenbauverbund     1 357   44 863  33,1  13 019   3 644    8,1    9,6    2,7   2 955   1 019   9 045    24  

Viehhaltungsverbund     1 412   63 364  44,9  4 350   2 456    3,9    3,1    1,7   3 257    612    481    31  

Pflanzenbau-Viehhaltungsverbund   4 271   211 868  49,6  14 030   6 427    3,0    3,3    1,5   9 298   1 470   3 262    102  

Betriebe insgesamt  44 512  1 409 988  31,7  190 117   69 597    4,9    4,3    1,6   90 541   20 305   79 271    687  

kurz notiert ...

Fleckvieh dominierende Rinderrasse in 

Baden-Württemberg

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Züch-
tungsziele sind annähernd zwei Drittel der Rin-
der in Baden-Württemberg den Zwei- oder 
Doppelnutzungsrassen (634 900 Tiere) zuzu-
rechnen. Ein gutes Viertel (27 % des Bestands 
oder 270 800 Tiere) zählen zu den Milchnut-
zungsrassen. Der Anteil der Fleischnutzungs-

rassen liegt bei gut 10 % (103 100 Tiere). 
Fleisch nutzungsrassen werden vielfach in der 
extensiven Landschaftsnutzung eingesetzt, 
häufi g in der Form der Ammen- und Mutter-
kuhhaltung. Zu den Fleischrassen zählen neben 
der Rasse Deutsche Angus (12 700 Tiere) viele 
Rassen, die aus anderen Ländern und Regionen 
stammen. Zum Beispiel die Charolaisrinder 
(6 800 Tiere) oder Rinder der Rasse Limousin 
(14 700 Tiere) aus Frankreich. 
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